
 

 
Ortsgemeinde Ockenfels 
 
 
 

     
           Konten der    Sparkasse Neuwied 240 (BLZ 574 501 20)                                Raiba Neustadt eG 219 002 (BLZ 570 692 38) 

Verbands-      BIC MALADE51NWD; IBAN DE30 5745 0120 0000 0002 40          BIC GENODED1ASN; IBAN DE14 5706 9238 0000 2190 02 
gemeinde-      
kasse   VR-Bank Neuwied-Linz eG 5504005 (BLZ 574 601 17)    Postbank Köln 1181-507 (BLZ 370 100 50) 

  BIC GENODED1NWD; IBAN DE63 5746 0117 0005 5040 05 BIC PBNKDEFFXXX; IBAN DE04 3701 0050 0001 1815 07 

H a f t u n g s v e r e i n b a r u n g    G r i l l h ü t t e 
 

Die Ortsgemeinde Ockenfels, vertreten durch Ortsbürgermeister Kurt Pape, dieser vertreten 
durch Karl-Ludwig Adelsbach, In der Mark 1, 53545 Ockenfels, Tel.: 02644-3112, 
nachstehend „Vermieter“ genannt 
 
und_______________________________________________________________________     
      (Name und Adresse) 
   
__________________________________________________________________________ 
 
nachstehend „Mieter“ genannt, schließen zur Benutzung der gemeindlichen Grillhütte,  
in Ergänzung des umseitigen Mietvertrages, die folgende Haftungsvereinbarung. 
 
1. Der Vermieter überlässt dem Mieter die gemeindliche Grillhütte, das Toilettenhäuschen  
    und die Einrichtungsgegenstände sowie Geräte in dem Zustand, in dem sie sich bei der   
    Übergabe befinden. 
 
    Der Mieter ist verpflichtet die Grillhütte, das Toilettenhäuschen, die Einrichtungsgegen- 
    stände sowie Geräte jeweils vor der Benutzung auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit  
    für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Er muss sicherstellen, daß schadhafte Geräte   
    oder Anlagen nicht benutzt werden. 
 
2. Der Mieter stellt den Vermieter von etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner Mitglieder oder   
    Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltungen und sonstiger Dritter für Schäden frei,  
    die im Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen Grillhütte, des Toilettenhäus- 
    chens, der Einrichtungsgegenstände und Geräte sowie der Zugänge zu den Anlagen ste- 
    hen. Der Mieter verzichtet seinerseits auf eigene Haftpflichtansprüche gegen den Vermie-  
    ter und für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rück- 
    griffsansprüchen gegen den Vermieter und dessen Bedienstete oder Beauftragte. 
                    
3. Von dieser Vereinbarung bleibt die Haftung des Vermieters als Grundstückseigentümer   
    für  den sicheren Bauzustand der Grillhütte gemäß § 836 BGB unberührt. 
 
4. Der Mieter haftet für alle Schäden, die dem Vermieter an der überlassenen Grillhütte, an  
    dem Toilettenhäuschen, an den Einrichtungsgegenständen  sowie Geräten und Zugangs- 
    wegen durch die Nutzung im Rahmen  dieses Vertrages entstehen. 
 
Ockenfels,_____________ 
                   
Vermieter:                                                                  Mieter: 
 
 
_______________________________                    _________________________________     
Karl-Ludwig Adelsbach                                             (Unterschrift)  


